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A) Satzungen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen der Region 
Hannover

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover 
– Firma UAB Gonger

An die nachstehende juristische Person

Name/ Bezeichnung: Firma UAB Gonger,  
 vertreten durch den  
 Geschäftsführer  
 Vitalijus Glyskovas 
letzte bekannte Anschrift: Partizanu G. 61-806,  
 49282 Kaunas (Litauen)

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
17.10.2023, Aktenzeichen 01.09099.001449.6-23, öffent-
lich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da eine Zu-
stellung an die o.g. Firma in das Ausland nicht möglich 
war oder keinen Erfolg verspricht.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 32.10 – Zentrale Ordnungswidrigkeiten
Erdgeschoss, Raum Nr. 11,
Rendsburger Str. 34, 30659 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – 
daraufhingewiesen, dass durch die öffentliche Zustel-
lung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt werden 
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen.

Hannover, den 23.11.2023

Der Regionspräsident
Im Auftrag
Reimann

– – –

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover  
– Mohamed Trilla

An die nachstehende Person

Name:  Trilla
Vorname(n):  Mohamed
Geburtsdatum:  14.04.1978
letzte bekannte Anschrift:  Gutsstr. 16, 31319 Sehnde

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
10.08.2022, Aktenzeichen 32.08-cami1185409 öffent-
lich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team Fahrerlaubnisangelegenheiten
Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung 
– darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche Zu-
stellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 16.11.2023

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Caminiti

– – –
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B) Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1. Gemeinde Uetze

	X 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für dieBenutzung der 
Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde 
Uetze vom 01.03.2017

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 2 und 
5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in Verbindung mit § 20 des Gesetzes über Ta-
geseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der jeweils zur-
zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Uetze 
in seiner Sitzung am 12.10.2023 folgende 4. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für dieBenutzung der Tageseinrichtungen für Kin-
der der Gemeinde Uetze vom 01.03.2017 beschlossen:

Artikel I

In § 3 wird folgender Absatz 4 neu eingefügt:

Soweit die Einrichtung dies anbietet, wird für die frei-
willige Teilnahme am kostenpflichtigen Frühstück ein 
Betrag in Höhe von 15,00 Euro pro Monat erhoben. Der 
Betrag ist jeweils zum 10. eines Monats zu zahlen. Eine 
Teilnahme am Frühstück ist nur möglich, wenn die Zah-
lung des vollen Betrages nachweislich erfolgt ist. 

Artikel II

Diese 3. Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 
01.01.2024 in Kraft. 

Uetze, den 16.10.2023

Gemeinde Uetze
Der Bürgermeister

Florian Gahre

– – –

	X 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren sowie der laufenden 
Geldleistung in der Kindertagespflege der 
Gemeinde Uetze vom 08.12.2022

Aufgrund der §§ 10, 11 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.V.m. § 22–24  
Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz –  
(KJHG) und der §§ 22–24 und 90 Sozialgesetzbuch VIII 
(SGB VIII) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat 
der Gemeinde Uetze in seiner Sitzung am 12.10.2023 
folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren sowie der laufenden Geld-
leistung in der Kindertagespflege der Gemeinde Uetze 
vom 08.12.2022, beschlossen:

Artikel 1

Die Anlage zu § 7 über das Entgelt der Tagespflegeper-
sonen wird wie beigefügt geändert:

Artikel 2

Diese 1. Änderungsatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Uetze, den 16.10.2023

Gemeinde Uetze
Der Bürgermeister

Florian Gahre

– – –

Anlage zu § 7 der Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren sowie der laufenden Geldleistung in der Kin-
dertagespflege der Gemeinde Uetze

Kindertagespflegepersonen, die eine  
160-Stunden-Qualifikation nachweisen können

Stunden Entgelt 
monat-
lich 2023 
gesamt

Förder-
leistung

Anteil der 
materiellen 
Aufwendun-
gen 2023

10 Stunden 1.032,00 € 582,00 € 450,00 €

9,5 Stunden 980,40 € 552,90 € 427,50 €

9 Stunden 928,80 € 523,80 € 405,00 €

8,5 Stunden 877,20 € 494,70 € 382,50 €

8 Stunden 825,60 € 465,60 € 360,00 €

7,5 Stunden 774,00 € 436,50 € 337,50 €

7 Stunden 722,40 € 407,40 € 315,00 €

6,5 Stunden 670,80 € 378,30 € 292,50 €

6 Stunden 619,20 € 349,20 € 270,00 €
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Kindertagespflegepersonen, die eine Ausbildung min-
destens zum/zur ErzieherIn nachweisen können

Stunden Entgelt 
monat-
lich 2023 
gesamt

Förder-
leistung

Anteil der 
materiellen 
Aufwendun-
gen 2023

10 Stunden 1.170,24 € 720,24 € 450,00 €

9,5 Stunden 1.111,73 € 684,23 € 427,50 €

9 Stunden 1.053,21 € 648,21 € 405,00 €

8,5 Stunden 994,71 € 612,21 € 382,50 €

8 Stunden 936,19 € 576,19 € 360,00 €

7,5 Stunden 877,68 € 540,18 € 337,50 €

7 Stunden 819,17 € 504,17 € 315,00 €

6,5 Stunden 760,65 € 468,15 € 292,50 €

6 Stunden 702,15 € 432,15 € 270,00 €

5,5 Stunden 643,63 € 396,13 € 247,50 €

5 Stunden 585,12 € 360,12 € 225,00 €

4,5 Stunden 526,61 € 324,11 € 202,50 €

4 Stunden 468,09 € 288,09 € 180,00 €

3,5 Stunden 409,59 € 252,09 € 157,50 €

3 Stunden 351,07 € 216,07 € 135,00 €

2,5 Stunden 292,56 € 180,06 € 112,50 €

2 Stunden 234,05 € 144,05 € 90,00 €

1,5 Stunden 175,53 € 108,03 € 67,50 €

1 Stunden 117,03 € 72,03 € 45,00 €

0,5 Stunden 58,51 € 36,01 € 22,50 €

5,5 Stunden 567,60 € 320,10 € 247,50 €

5 Stunden 516,00 € 291,00 € 225,00 €

4,5 Stunden 464,40 € 261,90 € 202,50 €

4 Stunden 412,80 € 232,80 € 180,00 €

3,5 Stunden 361,20 € 203,70 € 157,50 €

3 Stunden 309,60 € 174,60 € 135,00 €

2,5 Stunden 258,00 € 145,50 € 112,50 €

2 Stunden 206,40 € 116,40 € 90,00 €

1,5 Stunden 154,80 € 87,30 € 67,50 €

1 Stunden 103,20 € 58,20 € 45,00 €

0,5 Stunden 51,60 € 29,10 € 22,50 €

Kindertagespflegepersonen, die zusätzlich zu der 
160-Stunden-Qualifikation 3 Jahre Berufserfahrung 
sowie Fortbildungen von 10 Stunden jährlich  
nachweisen können

Stunden Entgelt 
monat-
lich 2023 
gesamt

Förder-
leistung

Anteil der 
materiellen 
Aufwendun-
gen 2023

10 Stunden 1.095,36 € 645,36 € 450,00 €

9,5 Stunden 1.040,60 € 613,10 € 427,50 €

9 Stunden 985,82 € 580,82 € 405,00 €

8,5 Stunden 931,06 € 548,56 € 382,50 €

8 Stunden 876,28 € 516,28 € 360,00 €

7,5 Stunden 821,52 € 484,02 € 337,50 €

7 Stunden 766,76 € 451,76 € 315,00 €

6,5 Stunden 711,98 € 419,48 € 292,50 €

6 Stunden 657,22 € 387,22 € 270,00 €

5,5 Stunden 602,44 € 354,94 € 247,50 €

5 Stunden 547,68 € 322,68 € 225,00 €

4,5 Stunden 492,92 € 290,42 € 202,50 €

4 Stunden 438,14 € 258,14 € 180,00 €

3,5 Stunden 383,38 € 225,88 € 157,50 €

3 Stunden 328,60 € 193,60 € 135,00 €

2,5 Stunden 273,84 € 161,34 € 112,50 €

2 Stunden 219,08 € 129,08 € 90,00 €

1,5 Stunden 164,30 € 96,80 € 67,50 €

1 Stunden 109,54 € 64,54 € 45,00 €

0,5 Stunden 54,76 € 32,26 € 22,50 €
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§ 17d  Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer 
Lage für Urnen (Ruhehain und Heideland-
schaft)

§ 18  Rückgabe und Umwandlung von Wahlgrab-
stätten

§ 19  Bestattungsverzeichnis

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 20  Gestaltungsgrundsatz
§ 21  Gestaltung und Standsicherheit von Grab-

malen und anderen Anlagen

VI.  Anlage und Pflege von Grabstätten
§ 22  Allgemeines
§ 23  Grabpflege, Grabschmuck
§ 24  Vernachlässigung

VII.  Grabmale und andere Anlagen
§ 25  Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 26  Entfernung
§ 27  Künstlerisch oder historisch wertvolle Grab-

male

VIII. Kühlraum und Friedhofskapelle
§ 28  Kühlraum
§ 29  Benutzung der Friedhofskapelle 

IX.  Haftung und Gebühren
§ 30  Haftung
§ 31  Gebühren

X.  Schlussvorschriften
§ 32  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. Ludwig Harms-Kirchengemeinde Fuhr-
berg in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof um-
fasst zurzeit die Flurstücke 46, 47/1 und 56/7 der 
Flur 9, Gemarkung Fuhrberg, in der Größe von ins-
gesamt 0,94.06 ha. Eigentümerin der Flurstücke 
ist die Ev.-luth. Ludwig-Harms-Kirchengemeinde 
Fuhrberg. 

(2)  Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Ludwig-Harms-Kirchengemeinde Fuhrberg, 
Stadt Burgwedel, Stadtteil Fuhrberg hatten, sowie 
derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Be-
stattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. 
Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehl-
geborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsi-
schen Bestattungsgesetzes. 

C) Sonstige Bekanntmachungen 

Ev.-luth. Kirchenkreisamt Burgdorfer Land

	X Friedhofsordnung (FO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Ludwig-Harms-
Kirchengemeinde Fuhrberg in Fuhrberg

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Ludwig-Harms-Kirchen-
gemeinde Fuhrberg am 26.10.2023 folgende Friedhofs-
ordnung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Grä-
bern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des 
Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die 
Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewi-
ge Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in die-
ser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I.  Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof
§ 6  Dienstleistungen

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7  Anmeldung einer Bestattung
§ 8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9  Ruhezeiten
§ 10  Umbettungen und Ausgrabungen

IV.  Grabstätten
§ 11  Allgemeines
§ 12  Reihengrabstätten
§ 13  Wahlgrabstätten
§ 14  Rasenreihengrabstätten für Urnen
§ 15  Rasenreihengrabstätten für Särge 
§ 16  Urnenwahlgrabstätten
§ 17a  Pflegeleichte Wahlgrabstätten für Särge
§ 17b Pflegeleichte Wahlgrabstätten für Urnen
§ 17c  Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer 

Lage für Särge (Ruhehain)
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(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist.

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kir-
che richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Fried-
hofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofs-
ordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 

Inlinern, Skateboards aller Art – ausgenom-
men Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer – zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleis-
tungen anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, au-
ßer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofes richtet sich nach 
dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen 
kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungs-
stelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts 
an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätig-
werden von Dienstleistungserbringern sowie mit 
der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen 
für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.1

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungs-
rechten darf lediglich zur Anpassung an die Ru-
hezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt 
der beschränkten Schließung noch Nutzungsrech-
te bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht be-
legt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt 
die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an 
denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu 
belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch 
der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnah-
men von dieser Einschränkung kann die Friedhofs-
verwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulas-
sen.

1 Es besteht zurzeit eine teilweise beschränkte Schließung für die 
Abteilung „D“. Wahlgräber können in dieser Abteilung nicht be-
weinkauft werden
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III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzu-
teilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestal-
tend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche getan hat und 
eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit 
der antragstellenden Person Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder 
der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend. 

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauer-
ten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen. 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit die Interessen Anderer nicht beein-
trächtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.

§ 6 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer*innen (Bildhauer, Stein-
metze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den 
Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungs-
erbringer*innen, die fachlich geeignet und in be-
trieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig 
sind. 

 In Fällen, in denen die Ausführung von Arbeiten auf 
dem Friedhof der Friedhofsträgerin bzw. der Fried-
hofsverwaltung vorbehalten ist, dürfen Dienstleis-
tungserbringer*innen ausschließlich tätig werden, 
wenn ein entsprechender Antrag durch die Fried-
hofsträgerin erteilt wurde. Eine Auftragserteilung 
durch Grabnutzungsberechtigte oder Dritte ist in 
diesen Fällen unzulässig.

(3) Dienstleistungserbringern*innen kann die Aus-
übung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung 
auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn 
der /die Dienstleistungserbringer*in nach vorhe-
riger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwer-
wiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an de-
nen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze 
sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern 
und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
lassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung Anderer aus-
geschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer*in-
nen dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum la-
gern. Geräte von Dienstleistungserbringern*innen 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestel-
len des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer*innen haften gegenüber 
der Friedhofsträgerin für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Fried-
hof schuldhaft verursachen.
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f) Pflegeleichte Wahlgrabstätten  
für Särge (§ 17a),

g) Pflegeleichte Wahlgrabstätten  
für Urnen (§ 17b),

h) Pflegeleichte Wahlgrabstätten in  
besonderer Lage für Särge (§ 17c),

i) Pflegeleichte Wahlgrabstätten in  
besonderer Lage für Urnen (§ 17d).

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum der Fried-
hofsträgerin. An ihnen werden nur öffentlich-
rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser 
Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verlie-
hen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer ein-
zelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben 
jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwal-
tung mitzuteilen.

(3) Rechte an Grabstätten werden nur im Todesfall ver-
geben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte 
in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Lei-
che oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der 
Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehe-
gatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 
die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein na-
her Verwandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:
a) für Särge von Kindern: 

Länge: 1,50 m Breite: 0,90 m,
 für Särge von Erwachsenen: 

Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m,
b) für Urnen: 

Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m.
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die über-

nommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestal-
tungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei ver-
storbenen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umge-
bettet werden. Die Umbettung von Leichen oder 
Aschen obliegt ausschließlich der Friedhofsträ-
gerin. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten 
an Dritte vergeben.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, al-
le Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung 
durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes nicht ent-
gegenstehen.

IV.  Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:
a) Reihengrabstätten (§ 12),
b) Wahlgrabstätten (§ 13),
c) Rasenreihengrabstätten für Urnen (§ 14),
d) Rasenreihengrabstätten für Särge (§ 15),
e) Urnenwahlgrabstätten (§ 16),
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(3) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um bis zu 25 Jahre verlängert werden. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantra-
ges aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert 
sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren 
für die Verlängerung richten sich nach der jeweili-
gen Gebührenordnung.

(4) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsbe-
rechtigte Person und folgende Angehörige bestat-
tet werden:
a) Ehegatte,
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene
 Lebenspartnerschaft,
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung 

ihrer Väter oder Mütter,
e) Eltern,
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden 

Erben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberech-

tigte Person, wer von den bestattungsberechtig-
ten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode 
einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Be-
stattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsver-
waltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, 
die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, 
auch nichtverwandter Personen bedarf eines An-
trags der nutzungsberechtigten Person und der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(5) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen über-
tragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 
sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich.

(6) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nut-
zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizu-
bringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten 
Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzube-
hör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großge-
hölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung 
auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis ent-
scheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtig-
ten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein 
Anspruch auf Wiederverwendung herausgenom-
mener Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer 
Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden.

(2) Jede Reihengrabstätte ist mit einem Grabmal zu 
versehen, das den Namen der/des Verstorbenen 
enthält. Die Bestellung des Grabmals ist durch die/
den Nutzungsberechtigte/n zu veranlassen. Bei der 
Ausführung sind § 21 und § 25 zu beachten.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 25 Jahre, vom Tage der Verleihung an ge-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt. Aus Gründen der Friedhofsplanung 
kann der Kirchenvorstand für Teile des Friedhofs 
festlegen, dass dort liegende Wahlgrabstätten nur 
eine bestimmte Höchstzahl an Grabstellen umfas-
sen dürfen.2

(2) Jede Wahlgrabstätte ist mit einem Grabmal zu ver-
sehen, das den Namen der/des Verstorbenen ent-
hält. Die Bestellung des Grabmals ist durch die/
den Nutzungsberechtigte/n zu veranlassen. Bei der 
Ausführung sind § 21 und § 25 dieser Friedhofsord-
nung zu beachten.

2 Für die Abteilungen „F“ und „G“ wurde die Höchstzahl auf zwei, 
beziehungsweise ein vielfaches von zwei, Grabstellen festge-
legt.
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(5) Nach Ablauf der Ruhezeit fallen die Grabstätten der 
Kirchengemeinde zur freien Benutzung wieder zu.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihen-
grabstätten auch für die Rasenreihengrabstätten 
für Urnen.

§ 15
Rasenreihengrabstätten für Särge

(1) Rasenreihengrabstätten für Särge werden nur für 
Sargbestattungen im Todesfall der Reihe nach ein-
zeln für die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das Nut-
zungsrecht kann nicht verlängert werden. In jeder 
Rasenreihengrabstätte für Särge kann nur ein Sarg 
beigesetzt werden.

(2) Die Abteilung der Rasenreihengrabstätten für Sär-
ge ist mit Rasen eingesät, die Grabstätten werden 
nicht einzeln eingefasst bzw. gekennzeichnet. Die 
Herrichtung und Pflege der Abteilung erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsträgerin. Sie kann 
die Durchführung dieser Arbeiten an Dritte verge-
ben.

(3) Die gesamte Anlage wird durch einen zentralen Ge-
denkstein gekennzeichnet. Der Name und der Vor-
name der Verstorbenen wird mit einem Bronze-
schriftzug auf dem Gedenkstein angebracht. Die 
Bestellung des Bronzeschriftzuges erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsträgerin, um eine 
einheitliche Gestaltung zu gewährleisten.

(4) Ein Ausschmücken der Rasenreihengrabstätte für 
Särge ist nicht gestattet. Für das Ablegen von Grab-
schmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanzschalen, 
Vasen, Sträuße u. ä.) ist die dafür eingerichtete 
zentrale Gedenkstätte zu nutzen. Ausgenommen 
hiervon ist der am Tage einer Bestattung abgeleg-
te Grabschmuck. Er darf für eine Dauer von maxi-
mal sechs Wochen auf der Grabfläche verbleiben, 
und ist spätestens dann vom Nutzungsberechtig-
ten zu entfernen. Widerrechtlich abgelegter Grab-
schmuck kann vom Friedhofsträger entschädi-
gungslos entfernt werden.

(5) Nach Ablauf der Ruhezeit fallen die Grabstätten der 
Kirchengemeinde zur freien Benutzung wieder zu.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihen-
grabstätten auch für die Rasenreihengrabstätten 
für Särge.

über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtig-
ter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu be-
halten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung 
gilt Absatz 4.

§ 14
Rasenreihengrabstätten für Urnen

(1) Rasenreihengrabstätten für Urnen werden nur für 
Urnenbestattungen im Todesfall der Reihe nach 
einzeln für die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das 
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. In je-
der Rasenreihengrabstätte für Urnen kann nur eine 
Urne beigesetzt werden. Es dürfen nur zersetzbare 
Urnen verwendet werden.

(2) Die Abteilung der Rasenreihengrabstätten für Ur-
nen ist mit Rasen eingesät, die Grabstätten werden 
nicht einzeln eingefasst bzw. gekennzeichnet. Die 
Herrichtung und Pflege der Abteilung erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsträgerin. Sie kann 
die Durchführung dieser Arbeiten an Dritte verge-
ben.

(3) Die gesamte Anlage wird durch einen zentralen Ge-
denkstein gekennzeichnet. Der Name und der Vor-
name der Verstorbenen wird mit einem Bronze-
schriftzug auf dem Gedenkstein angebracht. Die 
Bestellung des Bronzeschriftzuges erfolgt aus-
schließlich durch die Friedhofsträgerin, um eine 
einheitliche Gestaltung zu gewährleisten.

(4) Ein Ausschmücken der Rasenreihengrabstätte 
für Urnen ist nicht gestattet. Für das Ablegen von 
Grabschmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanz-
schalen, Vasen, Sträuße u. ä.) ist die dafür einge-
richtete zentrale Gedenkstätte zu nutzen. Ausge-
nommen hiervon ist der am Tage einer Bestattung 
abgelegte Grabschmuck. Er darf für eine Dauer von 
maximal sechs Wochen auf der Grabfläche verblei-
ben, und ist spätestens dann vom Nutzungsbe-
rechtigten zu entfernen. Widerrechtlich abgelegter 
Grabschmuck kann vom Friedhofsträger entschä-
digungslos entfernt werden.
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§ 17c
Pflegeleichte Wahlgrabstätten in 

besonderer Lage für Särge (Ruhehain)

(1) Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer Lage 
für Särge sind Grabstellen, die mit einer oder maxi-
mal zwei Grabstellen vergeben werden.

(2) Diese Grabstellen werden ausschließlich von der 
Friedhofträgerin mit einem im Boden liegenden 
Grabstein versehen. Die Herrichtung und Pflege 
dieser Grabstellen obliegt der Friedhofsträgerin. 
Sie kann die erforderlichen Arbeiten an Dritte ver-
geben.

§ 17d
Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer Lage 

für Urnen (Ruhehain und Heidelandschaft)

(1) Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer Lage 
für Urnen sind Grabstellen, die mit einer oder 
mehreren Grabstellen vergeben werden.

(2) Diese Grabstellen werden von der Friedhofträ-
gerin mit einem im Boden liegenden Grabstein 
versehen. Die Herrichtung und Pflege dieser 
Grabstellen obliegt ausschließlich der Friedhofs-
trägerin. Sie kann die erforderlichen Arbeiten an 
Dritte vergeben.

§ 18
Rückgabe und Umwandlung von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben 
werden. Bei Verlängerungen infolge einer Beiset-
zung ist es möglich, die Grabstätte auf Antrag zu 
teilen. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 7 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

(4) Bereits bestehende Wahlgrabstätten können, auf 
Antrag beim Kirchenvorstand, in Rasenwahlgrab-
stätten umgewandelt werden. Die Gebühren für 
Rasenpflege sind pro Grabstelle und Jahr bis zum 

§ 16
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit vier Grabstellen 
für die Dauer von 25 Jahren vergeben.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
auch die Vorschriften wie für Wahlgrabstätten.

§ 17a
Pflegeleichte Wahlgrabstätten für Särge

(1) Pflegeleichte Wahlgrabstätten für Särge sind Grab-
stellen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden.

(2) Eine pflegeleichte Wahlgrabstelle ist mit einem 
stehenden oder liegenden Grabmal zu versehen. 
Die Grabmale können auf Wunsch der nutzungs-
berechtigten Person von einer Rasenkante aus 
Stein umfasst werden. Die Rasenkanten werden 
ausschließlich von der Friedhofsträgerin errichtet. 
Innerhalb dieser Steinkante obliegt die Grabpflege 
dem Nutzungsberechtigten. Die restliche Grabflä-
che wird mit Rasen eingesät. Die Herrichtung und 
Pflege der Abteilung sowie der Rasenfläche der 
Grabstellen erfolgt ausschließlich durch die Fried-
hofsträgerin. Sie kann die Durchführung dieser 
Arbeiten an Dritte vergeben.

(3) Bei Pflegevernachlässigung behält sich der Kir-
chenvorstand vor, nach einer Fristsetzung von vier 
Wochen zur Behebung der Mängel, die Steinkante 
entfernen und die gesamte Fläche mit Rasen ein-
säen zu lassen.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für die pflegeleichten Wahlgrab-
stätten für Särge.

§ 17b
Pflegeleichte Wahlgrabstätten für Urnen

(1) Pflegeleichte Wahlgrabstätten für Urnen sind 
Grabstellen, die mit einer oder mehreren Grabstel-
len vergeben werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die pfle-
geleichten Wahlgrabstätten für Särge auch für die 
pflegeleichten Wahlgrabstätten für Urnen.
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(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer An-
lagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die 
für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungs-
berechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, 
die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffent-
liche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
den Grabstätten, das für die Dauer von einem Mo-
nat aufgestellt wird.

VI.  Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 22
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten 
nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Ge-
wächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte 
Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beein-
trächtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jewei-
ligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, 
sofern sich die Friedhofsträgerin diese Aufgabe 
nicht selbst vorbehalten hat. Die Verpflichtung zur 
Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrech-
tes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchern-
de, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu be-
seitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von 

Ablauf der Ruhefrist im Voraus sofort nach Auf-
tragserteilung zu zahlen. Für das Umgestalten der 
Grabstelle wird eine einmalige Pauschale berech-
net. Alle Einfassungen in Form von Stein oder He-
cke sind vom Nutzungsberechtigten zu entfernen.

(5) Rasenwahlgrabstätten sind mit Rasen eingesät, die 
Grabstätten werden nicht einzeln eingefasst bzw. 
gekennzeichnet. Die Herrichtung und Pflege der 
Rasenwahlgrabstätten erfolgt ausschließlich durch 
die Friedhofsträgerin. Sie kann die Durchführung 
dieser Arbeiten an Dritte vergeben.

(6) Bei einer Umwandlung muss der Nutzungsberech-
tigte das bereits vorhandene stehende Grabmal 
mit einem Sockel mit einer 0,15 m starken Rasen-
kante auf Grasnarbenhöhe versehen, so dass eine 
einfache Rasenpflege ermöglicht wird. Liegende 
Grabmale sind vom Nutzungsberechtigten in Gras-
narbenhöhe zu versenken.

§ 19
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen 
ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer 
an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit 
abläuft.

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 20
Gestaltungsgrundsatz

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Um-
gebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und 
die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

(2) Bei der Gestaltung sind die Richtlinien über die Ge-
staltung der Grabstätten und Grabmale (s. Anlage) 
zu beachten. Sie sind Bestandteil der Friedhofsord-
nung.

§ 21
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so 
gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in 
ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben 
richten. Im Übrigen gilt § 19 entsprechend. Werk-
stattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite 
oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Wei-
se angebracht werden.
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hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Fried-
hofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbe-
achtet, kann die Friedhofsverwaltung
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-

säen und
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen 

lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person entfernen oder entfernen lassen.

VII.  Grabmale und andere Anlagen

§ 25
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser 
Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige 
errichtet oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der 
Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-

den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung.

(5) Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, zur Ver-
hütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu 
treffen.

§ 23
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpfle-
ge und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und 
bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-
wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen 
und Markierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla-
schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet.

§ 24
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig her-
gerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen 
oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-
kommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtig-
te Person aufgefordert, das Grabmal und die ande-
ren Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung 
auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
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§ 26
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung 
von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb 
von drei Monaten nach der Bekanntmachung über 
das Abräumen und bei Wahlgräbern auch inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungs-
zeit können die nutzungsberechtigten Personen 
Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, 
soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 han-
delt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist 
auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grab-
male und anderer Anlagen verpflichtet. Die Fried-
hofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag 
zu erstatten, wenn eine nicht hierzu verpflichtete 
Person selbst abräumt.

§ 27
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale wer-
den nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung er-
halten.

VIII. Kühlraum und Trauerfeiern

§ 28
Kühlraum

(1) Der Kühlraum dient zur Aufnahme von Leichen bis 
zur Bestattung.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, im Kühlraum von einem 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet 
werden. Särge sollen spätestens eine halbe Stunde 
vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.

gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-
zen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der  
Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuel-
le Fassung der „Technischen Anleitung zur Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der 
Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die 
TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung 
der Grabmalanlagen.

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-
leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifika-
tion in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung 
und Ausführung von Gründungen) eine Abnahme-
prüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzu-
nehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1  
ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienst-
leistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal 
die erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile 
das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen be-
urteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Mess-
geräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu 
dokumentieren.

(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwal-
tung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei 
nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befesti-
gung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 
Absatz 4.
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 3 Nummer 2 der Kirchengemeindeordnung 
kirchenaufsichtlich genehmigt.

Burgwedel, den 07.11.2023

 Ev.-luth. Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen
 Der Kirchenkreisvorstand
 Im Auftrag
L.S. gez. Rust

Bevollmächtigte des KKV

– – –

Anlage zur Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Ludwig-Harms-Kirchengemeinde Fuhrberg 
in Fuhrberg

Richtlinien zur Anlage und Pflege der Grabstätten

1. Die Grabstätten müssen gepflegt und in einem 
dem Friedhof würdigen Rahmen angelegt sein.

2. Die Bepflanzung darf die Grabstelle nicht über-
schreiten und benachbarte Gräber nicht beein-
trächtigen

3. Die Grabstätten sind nur mit Gewächsen zu be-
pflanzen, durch die benachbarte Grabstätten nicht 
gestört werden. Wird dies nicht beachtet oder 
wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, 
so ist der Kirchenvorstand nach erfolgloser schriftli-
cher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträch-
tigung berechtigt, die Anpflanzungen zurückzu-
schneiden oder zu beseitigen

4. Für Pflanzen, die die Höhe von 1,5 Metern über-
schreiten, ist eine schriftliche Genehmigung des 
Kirchenvorstandes einzuholen.

5. Die Grabstätten sind nur dann mit festem Material 
einzufassen, wenn die Bodenbeschaffenheit dies 
erfordert. Einfassungen aus Beton sind zu vermei-
den.

6. Grababdeckungen mit Grabplatten jeder Art sind 
nicht gestattet. Das Verwenden von Kies oder an-
deren Steinschüttungen und ähnlichem Material 
auf Grabstätten ist verboten; ebenso die Verwen-
dung von jeglichen Folien, Vlies etc.

7. Wurden Grabstätten bereits vor Inkrafttreten die-
ser Fassung der Richtlinien mit Grabplatten abge-
deckt, so ist der Pflanzschmuck auf die freien Teile 
des Grabes zu beschränken.

8. Der Grabschmuck darf aus ökologischen Gründen 
nur aus natürlichen Pflanzen und Blumen bestehen.  

§ 29
Benutzung der Friedhofskapelle

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur 
Verfügung.

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 30
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 31
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 32
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die 
bisherige Friedhofsordnung nebst Änderungen 
außer Kraft.

Fuhrberg, den 26.10.2023

 Der Kirchenvorstand
gez. Sulfrian  gez. Blume, P.
Vorsitzender L. S. Kirchenvorsteher
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	X 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
(FGO) für den Friedhof der Ev.-luth. Ludwig-
Harms-Kirchengemeinde in Fuhrberg

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 31 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Ludwig-Harms-Kirchengemeinde Fuhrberg für 
den Friedhof in Fuhrberg am 26.10.2023 folgende 1. Än-
derung der Friedhofsgebührenordnung vom 24. März 
2021 beschlossen:

1.
Änderungen

In § 6 (Gebührentarif) werden in Absatz I. (Gebühren für 
die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten) 
Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7.c und 7.d wie folgt ersetzt:

4. Urnenwahlgrabstätte (1x1m für 4 Urnen)
a)  für 25 Jahre – je Grabstätte 525,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Grabstätte 21,00 €
c)  Umwandlungspauschale  

einmalig pro Jahr – je Grabstätte 70,00 €
d)  Rasenpflegegebühr pro Jahr  

– je Grabstätte 10,00 €

5. Rasenreihengrabstätten für Urnen
für 25 Jahre – je Grabstelle 1.050,00 €

6. Rasenreihengrabstätten für Särge
für 25 Jahre – je Grabstelle 1.420,00 €

7.c Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer 
Lage für Särge (Ruhehain)
a) für 25 Jahre – je Grabstelle 2.200,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung 88,00 €

7.d Pflegeleichte Wahlgrabstätten in besonderer 
Lage für Urnen (Ruhehain und Heidelandschaft) 
a) für 25 Jahre – je Grabstelle 1.600,00 €
b) für jedes Jahr der Verlängerung 64,00 €

In § 6 (Gebührentarif) wird Absatz II. (Gebühren für 
die Bestattung) wie folgt ersetzt:

In diesen Gebühren sind enthalten die Kosten für die 
Bestattung (Hauptleistung) sowie für das Ausheben 
und Verfüllen der Grube und das Abräumen der über-
flüssigen Erde (Nebenleistungen)
1. für eine Erdbestattung: 600,00 €
2. für eine Urnenbestattung: 160,00 €
3. Fällt eine Bestattung auf einen Samstag, 

erhöht sich die Gebühr
a) bei einer Erdbestattung um 275,00 €
b) bei einer Urnenbestattung um 85,00 €

Verwelkte und vertrocknete Blumen und Pflanzen 
müssen zeitnah entsorgt werden.

9. Das Aufstellen von Bänken muss beim Kirchenvor-
stand beantragt und genehmigt werden. In der Ge-
nehmigung werden Einzelheiten geregelt.

10. Hecken und Sträucher über 1,5m Meter Höhe dür-
fen ohne Genehmigung durch den Kirchenvor-
stand nicht beseitigt werden, da sie u.U. das Ge-
samtbild und die Biodiversität des Friedhofes von 
Bedeutung sind.

11. Lücken in den Hecken sind ausschließlich mit Eiben 
zu schließen.

12. Auf den Flächen für Rasenreihengräber sowie den 
halbanonymen Gräbern dürfen keine Blumen, Ker-
zen, Schalen etc. abgestellt werden, lediglich am 
Gedenkstein. Geschieht dies dennoch, wird dieses 
vom Friedhofspersonal entfernt. Unansehnlicher 
Grabschmuck wird hier ebenfalls entfernt.

Gestaltung der Grabmale

1. Das Aufstellen von Grabmalen ist genehmigungs-
pflichtig.

2. Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der 
Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismä-
ßig große Grabsteine sind zu vermeiden.

3. Nicht gestattet sind:
a) Grabmale aus gegossener oder nicht  

behandelter Zementmasse
b) Grabmale aus Terrazzo, Glas, Porzellan, 

Emaille, Blech oder ähnlichem Material,
c) Grabmale mit Anstrich

– – –
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chenvorstand der Ev.-luth. St. Blasius Kirchengemeinde 
Großgoltern am 19.06.2023 folgende Friedhofsordnung 
beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Grä-
bern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des 
Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die 
Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewi-
ge Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in die-
ser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I.  Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10  Umbettungen und Ausgrabungen

IV.  Grabstätten
§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 12a  Reihengrabstätten ohne Pflegeverpflichtun-

gen
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 13a  Wahlgrabstätte ohne Pflegeverpflichtung
§ 13b  Stelengrabstätte
§ 14 Urnenreihengrabstätten
§ 14a Urnenreihengrabstätte ohne Pflegever-

pflichtung
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 15a Rasenurnenwahlgrabstätten
§ 15b Urnenbaumgrabstätten
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grab-

malen und anderen Anlagen

VI.  Anlage und Pflege von Grabstätten
§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

Sofern anlässlich der Bestattung Arbeiten erforderlich 
werden, die den üblichen Aufwand überschreiten, wird 
hierfür eine zusätzliche Gebühr in Höhe des tatsächlich 
entstandenen Bruttoaufwandes erhoben.

§ 7
(Sonderfälle)

wird wie folgt ersetzt:

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem tat-
sächlich entstandenen Bruttoaufwand berechnet. Dies 
gilt insbesondere für Umbettungen sowie das Abräu-
men und Einebnen von Grabstellen.

2.
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese 1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 
am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Die übrigen Bestimmungen der Friedhofsgebüh-
renordnung bleiben bestehen.

Fuhrberg, den 26.10.2023

 Der Kirchenvorstand
gez. Sulfrian  gez. Blume, P.
Vorsitzender L. S. Kirchenvorsteher

Die vorstehende 1. Änderung der Friedhofsgebühren-
ordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 3 Nummer 2 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich ge-
nehmigt.

Burgwedel, den 07.11.2023

 Ev.-luth. Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen
 Der Kirchenkreisvorstand
 Im Auftrag
L.S. gez. Rust

Bevollmächtigte des KKV

– – –

Kirchenkreisamt Ronnenberg

	X Friedhofsordnung (FO) 
für den Friedhofder Ev.-luth. St. Blasius 
Kirchengemeinde Großgoltern

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kir-
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nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungs-
stelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts 
an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätig-
werden von Dienstleistungserbringern sowie mit 
der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen 
für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungs-
rechten darf lediglich zur Anpassung an die Ru-
hezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt 
der beschränkten Schließung noch Nutzungsrech-
te bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht be-
legt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt 
die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen an 
denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu 
belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch 
der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnah-
men von dieser Einschränkung kann die Friedhofs-
verwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulas-
sen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist.

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

VII.  Grabmale und andere Anlagen
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grab-

male

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle

IX.  Haftung und Gebühren
§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren

X.  Schlussvorschriften
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. St. Blasius Kirchengemeinde Großgoltern 
in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst 
zur Zeit das Flurstück 212, Flur 1, Gemarkung Groß-
goltern in Größe von insgesamt 1.17.95 ha. Eigen-
tümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth. St. Blasius 
Kirchengemeinde Großgoltern.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Großgoltern (mit den Orts-
teilen Großgoltern, Nordgoltern und Eckerde) hat-
ten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht 
auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte be-
saßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Nieder-
sächsischen Bestattungsgesetzes.

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach die-
ser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchli-
chen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
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§ 6
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ih-
rer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienst-
leistungserbringer nach vorheriger Mahnung ge-
gen für den Friedhof geltende Bestimmungen ver-
stoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß 
ist eine Mahnung entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an de-
nen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze 
sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern 
und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
lassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung Anderer aus-
geschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dür-
fen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Gerä-
te von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzu-
teilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestal-
tend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche getan hat und 
eine Wiederholung zu erwarten ist.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kir-
che richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Fried-
hofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofs-
ordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 

Inlinern, Skateboards aller Art – ausgenom-
men Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer – zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleis-
tungen anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, au-
ßer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen.
i) der Verzehr von alkoholischen Getränken

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit die Interessen Anderer nicht beein-
trächtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.

(5) Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem 
Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.
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§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umge-
bettet werden.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, al-
le Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung 
durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes nicht ent-
gegenstehen.

IV.  Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:
a) Reihengrabstätten (§ 12),
b) Reihengrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung (§ 12a)
c) Wahlgrabstätten (§ 13),
d) Wahlgrabstätte ohne  

Pflegeverpflichtung  (§ 13a)
e) Stelengrabstätte (§ 13b)
f) Urnenreihengrabstätten (§ 14),
g) Urnenreihengrabstätte ohne  

Pflegeverpflichtung  (§ 14a)
h) Urnenwahlgrabstätten (§ 15).
i) Urnenwahlgrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung  (§ 15a)
j) Urnenbaumgrabstätten (§ 15b)

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Fried-
hofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-recht-
liche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ord-
nung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 
Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zuste-
hen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede 
Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung 
mitzuteilen.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit 
der antragstellenden Person Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder 
der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauer-
ten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei ver-
storbenen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.
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§ 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer 
Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden.

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
schriftlich durch die Friedhofsverwaltung für das 
betreffende Grabfeld den Nutzungsberechtigten 
bekannt gemacht.

(3) Ferner gilt § 16 (4) entsprechend.

(4) Auch Kinderreihengrabstätten können für die Dau-
er der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden. Kinderreihen-
grabstätten sind vorgesehen für Kinder vom 0. bis 
einschließlich 5. Lebensjahr.

§ 12a
Reihengrabstätten ohne Pflegeverpflichtung

(1) Rasengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen die der Reihe nach beigesetzt werden. Die 
Ruhezeit beträgt für Erdbestattungen 30 Jahre 
vom Tage der Bestattung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. Das 
Nutzungsrecht kann bei Reihengräbern nicht ver-
längert werden. (Wahlgräbern ohne Pflege siehe  
§ 13a)

(2) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. 
Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der 
Grabplatte) durch den Nutzungsberechtigten oder 
andere Personen ist nicht zulässig. Blumenschmuck 
oder Figuren dürfen weder auf der Grabstätte noch 
auf dem Rasen abgelegt werden.

(3) Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grab-
gesteck niederzulegen. Bis Ende März des Folge-
jahres ist dieses zu entfernen.

(4) Auf Rasengrabstätten sind nur liegende, bündig 
mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe von 40x30x6 bei Erdbestattung 
und 40x30x6 cm bei Aschen zulässig. Eine Einfas-
sung ist nicht zulässig.

(5) Die Grabplatte ist spätestens nach 12 Monaten zu 
setzen.

(6) Die Vorschriften des § 12, Abs. 2 gelten entspre-
chend.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im To-
desfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Lei-
che oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der 
Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehe-
gatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 
die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein na-
her Verwandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:
a) für Särge von Kindern: 

Länge: 1,20 m Breite: 0,90 m,
 von Erwachsenen: 

Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m,
b)  für Urnen: 

Länge: 0,60 m Breite: 0,60 m.
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die über-

nommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestal-
tungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzube-
hör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großge-
hölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung 
auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis ent-
scheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtig-
ten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein 
Anspruch auf Wiederverwendung herausgenom-
mener Pflanzen besteht nicht.
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(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nut-
zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizu-
bringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten 
Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 
über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtig-
ter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu be-
halten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung 
gilt Absatz 4.

§ 13a
Wahlgrabstätte ohne Pflegeverpflichtung

(1) Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen mit einer Ruhezeit von 30 Jahre, vom 
Tage der Bestattung an gerechnet. Über das Nut-
zungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.

(2) Bei 2 stelliger Grabstätte:
 Nach der ersten Beisetzung ist das Einsetzen von 

einer ebenerdigen Platte, auch für die zweite Stelle 
zu veranlassen.

 Bei der zweiten Beisetzung ist die Gebühr für 
die Verlängerung beider Grabstellen zu berechnen. 
Bei Ablauf der Ruhezeit des Letztverstorbenen ist 
keine Verlängerung mehr möglich.

(3) Bei 1 stelliger Grabstätte:
 Nach der ersten Beisetzung ist das Einsetzen von 

einer ebenerdigen Platte zu veranlassen.
 Eine zusätzliche Urne ist möglich. Liegt die Erdbe-

stattung mehr als 10 Jahre zurück, wird eine Ge-
bühr zur Verlängerung der Grabstätte berechnet. 
Bei Ablauf der Ruhezeit des Letztverstorbenen ist 
keine Verlängerung mehr möglich.

(4) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. 
Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der 
Grabplatte) durch den Nutzungsberechtigten oder 
andere Personen ist nicht zulässig. Blumenschmuck 
oder Figuren dürfen weder auf der Grabstätte noch 
auf dem Rasen abgelegt werden.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an ge-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fäl-
le nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofs-
verwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeiti-
gen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzu-
fordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das 
Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis 
zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Ver-
längerung richten sich nach der jeweiligen Gebüh-
renordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsbe-
rechtigte Person und folgende Angehörige bestat-
tet werden:
a) Ehegatte,
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebens-
partnerschaft,

c) Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder sowie 
deren Ehegatten,

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung 
ihrer Väter oder Mütter,

e) Eltern,
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallen-

den Erben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberech-

tigte Person, wer von den bestattungsberechtig-
ten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode 
einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Be-
stattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsver-
waltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, 
die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, 
auch nichtverwandter Personen bedarf eines An-
trags der nutzungsberechtigten Person und der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen über-
tragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 
sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich.
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(2) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. 
Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der 
Grabplatte) durch den Nutzungsberechtigten oder 
andere Personen ist nicht zulässig. Blumenschmuck 
oder Figuren dürfen weder auf der Grabstätte noch 
auf dem Rasen abgelegt werden.

(3) Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grab-
gesteck niederzulegen. Bis Ende März des Folge-
jahres ist dieses zu entfernen.

(4) Auf Rasengrabstätten sind nur liegende, bündig 
mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe zwischen 40x60x6 bei Erdbestat-
tung und 40x30x6 cm bei Aschen zulässig. Eine Ein-
fassung ist nicht zulässig. Die Grabplatte ist inner-
halb von 12 Monaten zu setzen.

(5) Die Vorschriften des § 12, Abs. 2 gelten entspre-
chend.

§ 15
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder 
mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche 
für die Dauer von 20 Jahren vergeben.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

§ 15a
Urnenwahlgrabstätten ohne Pflegeverpflichtung

(1) Rasenurnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für 
Aschen mit einer Ruhezeit von 20 Jahre, vom Tage 
der Bestattung an gerechnet. Über das Nutzungs-
recht wird eine Urkunde ausgestellt.

(2) Es werden nur 2 stellige Rasenurnenwahlgrabstät-
ten für die Dauer von 20 Jahren vergeben. Nach 
der ersten Beisetzung ist das Einsetzen von einer 
ebenerdigen Platte, auch für die zweite Stelle zu 
veranlassen. Auf Rasenurnenwahlgrabstätten sind 
nur liegende, bündig mit der Rasenfläche einzuset-
zende Grabplatten aus Naturstein ohne erhabene 
(aufgesetzte) Schrift mit einer Größe von 40x30x6 
cm zulässig. Eine Einfassung ist nicht zulässig. Die 
Grabstätte wird mit Rasen eingesät. Die Pflege 
übernimmt der Friedhofspfleger (siehe auch § 12a 
Abschn 3+5) Bei der zweiten Beisetzung ist die Ge-
bühr für die Verlängerung beider Grabstellen zu 
berechnen. Wenn die Ruhezeit des Letztverstor-
benen abgelaufen ist, ist keine Verlängerung mehr 
möglich.

(5) Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grab-
gesteck niederzulegen. Bis Ende März des Folge-
jahres ist dieses zu entfernen.

(6) Auf Rasenwahlgrabstätten sind nur liegende, bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe von 40x30x6 cm zulässig. Eine Ein-
fassung ist nicht zulässig.

 Die Grabplatte ist spätestens nach 12 Monaten zu 
setzen.

(7) Der Nutzungsberechtigte wird vor Ablauf der Ru-
hezeit über die Einebnung der Grabstätte schrift-
lich informiert.

§ 13b
Stelengrabstätte

(1) Eine Stelengrabstätte ist eine Grabstätte mit Plät-
zen um eine Stele herum. Diese Grabstätten kön-
nen mit Urnen belegt werden.

(2) Eine Verlängerung ist möglich zur Anpassung an 
die Ruhezeit.

(3) Die Bepflanzung wird ausschließlich vom Fried-
hofsträger vorgenommen.

(4) Eigene Bepflanzung oder das Abstellen von Grab-
gestecken ist nicht gestattet.

(5) Ein Namensschild ist innerhalb von 12 Monaten zu 
setzen.

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen über Wahl-
grabstätten auch für Stelengrabstätten.

§ 14
Urnenreihengrabstätten

(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung 
von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrab-
stätte darf nur eine Asche bestattet werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten 
auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 14a
Urnenreihengrabstätten ohne Pflegeverpflichtung

(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Ur-
nenbestattungen die der Reihe nach beigesetzt 
werden. Die Ruhezeit beträgt für Urnenbestattun-
gen 20 Jahre vom Tage der Bestattung an gerech-
net. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde 
ausgestellt. Das Nutzungsrecht kann bei Reihen-
gräbern nicht verlängert werden. (Wahlgräbern 
ohne Pflege siehe § 15a)
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stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 6 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat die Pflicht nach Ab-
lauf der Nutzungszeit die Grabstätte einzuebnen. 
Die Einebnung wird durch den Nutzungsberech-
tigten veranlasst. Die Friedhofsverwaltung weist 
auf den Ablauf der Nutzungszeit und die Einebung 
schriftlich hin. Dieser hat auch die Kosten dafür zu 
tragen. Kommt der Nutzungsberechtigte diesem 
nicht nach, so kann von Seiten der Friedhofsver-
waltung die Einebnung auf Kosten des Nutzungs-
berechtigten nach erfolgter angemessener Frist-
setzung veranlasst werden. Diesem ist Gelegenheit 
zu geben, sich innerhalb einer angemessenen Frist 
zu der Einebnung zu äußern.

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen 
ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer 
an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit 
abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Die erlassene Ge-
staltungsordnung ist in der aktuellen Fassung Bestand-
teil dieser Friedhofsordnung.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so 
gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in 
ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben 
richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werk-
stattbezeichnungen dürfen nur unten an der Sei-

(3) Die Grabplatte ist innerhalb von 12 Monaten zu set-
zen.

(4) Ansonsten gelten die für Wahlgräber gelten-
den Vorschriften auch für Urnenwahlgrabstätten 
ohne Pflegeverpflichtung.

§ 15b
Urnenbaumgrabstätten

(1) Urnenbaum-Wahlgrabstätten sind Urnengrab-
stätten die einzeln oder mit zwei Stellen vergeben 
werden. Die Vergabe richtet sich vom Baum aus 
gesehen hintereinander. Über das Nutzungsrecht 
wird eine Urkunde ausgestellt. Die von der Fried-
hofsverwaltung vorgesehenen Flächen sind ge-
sondert ausgewiesen. Die Grabstätten werden 
nicht einzeln eingefasst und gekennzeichnet. Die 
Herrichtung und Pflege der Grabstätte erfolgt aus-
schließlich durch die Kirchengemeinde oder deren 
Beauftragten. Die einzelnen Grabstätten dürfen 
nur mit liegenden Grabmalen versehen werden, 
die bündig mit der Erdfläche einzusetzen sind. Die 
Grabmale sollen ungefähr die Maße Einzelplatte: 
60 cm x 60 cm x 5 cm Doppelplatte: 70 cm x 70 cm 
x 5 cm haben. Auf Baum-Wahlgrabstätten kann 
nicht auf die Errichtung eines Grabmales verzichtet 
werden. Das Errichten der Grabmale obliegt dem 
jeweiligen Nutzungsberechtigten und ist innerhalb 
von 6 Monaten nach einer Beisetzung vorzuneh-
men. Sollte er dieser Pflicht nicht nachkommen, so 
ist die Kirchengemeinde nach Aufforderung und 
Setzen einer angemessenen Frist berechtigt, ein 
Grabmal auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu 
errichten.Ein Ausschmücken der Baum-Wahlgrab-
stätten über die Errichtung eines Grabmales hinaus 
ist nicht gestattet. Für das Aufstellen von Grab-
schmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanzschalen, 
Vasen, Sträuße u.ä.) ist die dafür vorgesehene Stelle 
zu nutzen.

(2) Die Kirchengemeinde übernimmt keine Gewähr für 
die Lebensdauer des Baumes und haftet nicht bei 
Zerstörung oder Absterben des Baumes. Gleiches 
gilt, wenn die Standsicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist. In solchen Fällen liegt es im Ermessen der 
Kirchengemeinde für eine Ersatzbepflanzung zu 
sorgen.

(3) Für Urnenwahl-Baumgrabstätten gelten die für 
Wahlgrabstätten vorgesehen Vorschriften.

§ 16
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben 
werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
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(2) Beim Bepflanzen darf die Größe der Grabstätte 
nicht überschritten werden.

(3) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die 
jeweiligen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis 
zum Ablauf des Nutzungsrechtes.

(4) Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehe-
nen Plätzen abzulegen

(5) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchern-
de, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu be-
seitigen

(6) Hohe Grabhügel sind zu vermeiden, weil eine har-
monische Gesamtwirkung der Grabfelder und eine 
gute gärtnerische Gestaltung der Grabstätten da-
durch gestört werden. Um die einzelnen Grabstät-
ten anzudeuten, genügt es, flache Hügel anzule-
gen, die mit kriechenden dauergrünen Gewächsen 
und niedrigen Blumen bepflanzt werden können. 
Der Grabhügel soll die Höhe von 20 cm nicht über-
schreiten.

(7) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung.

(8) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Ver-
hütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu 
treffen.

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpfle-
ge und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und 
bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-
wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen 
und Markierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla-
schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet.

(4) Der Grabschmuck soll nur aus natürlichen Pflanzen 
und Blumen bestehen.

te oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger  
Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer An-
lagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind.

(3) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der 
Grabstätte Rücksicht zu nehmen.

(4) Nicht gestattet sind: a) Grabmale aus gegossener 
oder nicht behandelter Zementmasse, b) Grabma-
le aus Terrazzo, Glas, Porzellan, Emaille, Blech oder 
ähnlichem Material, c) Grabmale mit Anstrich.

(5) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.

(6) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die 
für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungs-
berechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, 
die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügt als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung für die betroffenen Grabstätten.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten 
nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Ge-
wächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte 
Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beein-
trächtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet.
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die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser 
Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige 
errichtet oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Re-
geln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle 
Fassung der „Technischen Anleitung zur Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der 
Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die 
TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung 
der Grabmalanlagen.

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-
leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifika-
tion in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung 
und Ausführung von Gründungen) eine Abnah-
meprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vor-
zunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. 
Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienst-
leistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 

§ 22
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig her-
gerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen 
oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-
kommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtig-
te Person aufgefordert, das Grabmal und die ande-
ren Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung 
auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch eine öffentliche 
ortsübliche Bekanntmachung aufgefordert, sich 
mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu set-
zen. Bleibt die Aufforderung drei Monate unbeach-
tet, kann die Friedhofsverwaltung
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-

säen und
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen 

lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
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(2) In Ergänzung des § 16 muss der Nutzungsberechte 
unter den dort genannten Bedingungen die Grab-
stätte nach Ablauf des Nutzungsrechtes räumen. 
Dieses gilt für alle Grabarten. Hierzu zählt auch 
das Grabmal und eine evtl. angelegte Umfassung. 
Kommt der Nutzungsberechtigte nicht innerhalb 
der Frist aus § 16 dem Abräumen des Grabmales 
oder der Einfassung nach, so räumt die Friedhofs-
verwaltung diese ebenfalls mit der Räumung der 
übrigen Grabstätte ab. Sie lagert das Grabmal und 
eine evtl. Einfassung 6 Monate ein. Danach wer-
den diese entsorgt. Die Friedhofsverwaltung über-
nimmt keine Haftung für evtl. später gestellte An-
sprüche gegen die Entsorgung und des Eigentums-
verlustes des Grabmales und einer evtl. Einfassung.

(3) Auf § 16 Absatz 4 wird verwiesen.

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale wer-
den nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung er-
halten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen 
bis zur Bestattung.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, so-
fern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle 
von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine hal-
be Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen 
werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur 
Verfügung.

(2) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
(oder: Für verstorbene Personen, die zum Zeit-
punkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V.  

Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal 
die erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile 
das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen be-
urteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Mess-
geräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu 
dokumentieren.

(9) Tiefborde und Einfassungen sind auf einem Bett 
aus Magerbeton mit Rückenstütze auszuführen. 
Bewehrter Beton ist nicht zulässig.

(10) Grababdeckungen mit Stein, Beton, Terrazzo, Teer-
pappe, Folie u.ä. sind nicht zulässig. Statt einer Fo-
lie sind wasserdurchlässige Fliese zu verwenden.

(11) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwal-
tung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei 
nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befesti-
gung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 
Absatz 5 und 6.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge-
mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten  
§ 19 Absätze 5 und 6 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten 
Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 
der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendi-
gung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder 
gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten 
Personen vollständig zu entfernen.

§ 25
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 1+3 Satz 1 Nummer 2 der Kirchengemein-
deordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Ronnenberg, 03.11.2023

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

	X Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. St. Blasius 
Kirchengemeinde Großgoltern in Barsinghausen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrecht 1974 S. 1) und § 30 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Großgoltern für den Friedhof in 
Großgoltern am 19.06.2023 folgende Friedhofsgebüh-
renordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach 
dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebühren-

pflichtige Leistung nach dieser Ordnung be-
antragt oder durch ihm zurechenbares Ver-
halten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
erworben oder verlängert hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

angehörenden Kirchen und kirchlichen Gemein-
schaften waren) steht für die Trauerfeier in Ausnah-
mefällen auf Antrag auch die Kirche zur Verfügung. 
Eine Aufbahrung des Sarges in der Kirche ist nicht 
gestattet.

(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX.  Haftung und Gebühren

§ 29
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X.  Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 07.04.2016 außer Kraft.

Barsinghausen - Großgoltern, den 19.06.2023

 Der Kirchenvorstand
N. Foerster, P. L. S. C. Hennies
Vorsitzender  Kirchenvorsteher
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§ 6
Gebührentarif

I.  Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte:  
Für 30 Jahre 800,00 €

2. Reihengrabstätte ohne Pflege: 
Für 30 Jahre 1.500,00 €

3. Kinderreihengrabstätte: 
Für 30 Jahre 300,00 €

4. Wahlgrabstätte: 
Für 30 Jahre – je Grabstelle 960,00 € 
Verlängerung pro Jahr 32,00 €

5. Wahlgrabstätte ohne Pflege: 
Für 30 Jahre 1.800,00 € 
Verlängerung pro Jahr 60,00 €

6. Urnenreihengrabstätte: 
Für 20 Jahr 450,00 €

7. Urnenreihengrabstätte ohne Pflege: 
Für 20 Jahre 750,00 €

8. Urnenwahlgrabstätte: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  500,00 € 
Verlängerung je Jahr und Stelle 25,00 €

9. Urnenwahlgrabstätte ohne Pflege: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  800,00 € 
Verlängerung je Jahr und Stelle 40,00 €

10. Stelenurnengrabstätte als Wahlgrab ohne Pflege: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle 770,00 €  
Verlängerung je Jahr und Stelle 38,50 €

11. Baumurnengrabstätte als Wahlgrab ohne Pflege: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle 770,00 €  
Verlängerung je Jahr und Stelle 38,50 €

12. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits 
belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß 
§ 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung:
a. eine Gebühr gemäß § 6 zur Anpassung an die 

neue Ruhezeit und
b. eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungs-
rechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte 
Nutzungszeit im Voraus erhoben.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der 
Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesam-
ten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die 
Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder 
die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung tritt die bisherige Friedhofsgebührenord-
nung außer Kraft.

Großgoltern, 19.06.2023

 Der Kirchenvorstand
N. Foerster, P. L. S. C. Hennies
Vorsitzender  Kirchenvorsteher

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gemäß § 66 Absatz 1+3 Satz 1 Nummer 2 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Ronnenberg, 03.11.2023

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

	X Friedhofsordnung (FO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Großgoltern in Göxe

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Groß-
goltern am 21.03.2023 folgende Friedhofsordnung be-
schlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Grä-
bern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des 
Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die 
Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewi-
ge Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in die-
ser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I.  Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II.  Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

Die Umwandlung einer Grabstätte in eine andere Grab-
stättenart wird anteilig nach der verbleibenen Zeit der 
neuen Grabart berechnet.

II.  Gebühren für die Bestattung:

Die Gebühren werden von einer Fremdfirma den Nut-
zungsberechtigten in Rechnung gestellt. Diese Firma 
wird von der Friedhofsverwaltung grundsätzlich als al-
leiniger Grabaushubanbieter beauftragt.

III.  Verwaltungsgebühren:

1.  Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines stehenden Grabmals einschließlich  
Standsicherheitsprüfung  75,00 €

2.  Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines liegenden Grabmals  25,00 €

3.  Prüfung der Anzeige Platte als Kopfstein  25,00 €

IV.  Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / 
Friedhofskapelle:

1.  Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle 
– je Trauerfeier 350,00 €

V.  Friedhofsunterhaltungsgebühr:

Gebühr für Friedhofsunterhaltungsgebühr für Ab-
fallbeseitigung, Unterhaltung der Friedhofsanlage, 
Energiekosten Strom anteilig, Wasserkosten, Inventar-
unterhaltung, Investitionen auf dem Friedhof, Verwal-
tungskosten für Friedhofsunterhaltungsgebühr, Stra-
ßenreinigung und Wege.

Je Jahr und Grabstelle 10,00 €. Diese Gebühr gilt ab dem 
01.01.2016. Die Gebühr kann auch bis zu 3 Jahre im Vor-
aus erhoben werden. Die Gebühr kann auch auf Antrag 
anteilig im Voraus bezahlt werden.

Ferner werden ab 01.01.2016 auch Rasengräber in die 
Friedhofsunterhaltungsgebühr mit einbezogen. Dies 
betrifft nur Neuvergaben ab 01.01.2016.

§ 7

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweili-
gen Aufwand berechnet.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
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I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Großgoltern in Göxe in 
seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur 
Zeit die Flurstück(e) 109, 110/3, 119/3 und 119/6 Flur 
1 Gemarkung Göxe in Größe von insgesamt 0,4525 
ha. Dabei ist das Flurstück 110/3 nur als Teilfläche 
zur Verfügung gestellt worden. Eigentümer/in der 
Flurstücke ist die Stadt Barsinghausen.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Großgoltern in Göxe hat-
ten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht 
auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte be-
saßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Nieder-
sächsischen Bestattungsgesetzes.

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach die-
ser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchli-
chen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungs-
stelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts 
an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätig-
werden von Dienstleistungserbringern sowie mit 
der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen 
für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV.  Grabstätten
§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 12 a Rasenreihengrabstellen
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenreihengrabstätten
§ 14a  Urnenrasenreihengrabstellen
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 15a Urnenwahlgrabstätten ohne Pflegeverpflich-

tung
§ 15b Urnenwahl-Baumgrabstätten
§ 15c  Stelen / Wahlgrabstätten als Kammern
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen
§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grab-

malen und anderen Anlagen

VI.  Anlage und Pflege von Grabstätten
§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

VII.  Grabmale und andere Anlagen
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grab-

male

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle
§ 29 Alte Rechte und Abräumung von Grabstät-

ten

IX.  Haftung und Gebühren
§ 30 Haftung
§ 31 Gebühren

X. Schlussvorschriften
§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer – zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleis-
tungen anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, au-
ßer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen.
i) Der Verzehr von alkoholischen Getränken

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit die Interessen Anderer nicht beein-
trächtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.

(5) Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem 
Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.

§ 6
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ih-
rer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienst-
leistungserbringer nach vorheriger Mahnung ge-
gen für den Friedhof geltende Bestimmungen ver-
stoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß 
ist eine Mahnung entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an de-
nen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplät-
ze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säu-
bern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu  

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungs-
rechten darf lediglich zur Anpassung an die Ru-
hezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt 
der beschränkten Schließung noch Nutzungsrech-
te bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht be-
legt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt 
die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen an 
denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu 
belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch 
der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnah-
men von dieser Einschränkung kann die Friedhofs-
verwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulas-
sen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist.

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kir-
che richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Fried-
hofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofs-
ordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 

Inlinern, Skateboards aller Art – ausgenom-
men Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
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(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauer-
ten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei ver-
storbenen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr 30 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umge-
bettet werden.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, al-
le Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung 
durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes nicht ent-
gegenstehen.

verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit 
so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer 
dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. 
Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht 
an oder in den Wasserentnahmestellen des Fried-
hofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzu-
teilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestal-
tend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche getan hat und 
eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit 
der antragstellenden Person Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder 
der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.



Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 30/2023

– 382 –

a) für Särge von Kindern: 
Länge: 1,20 m Breite: 0,90 m,

 von Erwachsenen: 
Länge: 2,50 m Breite: 1,20 m,

b)  für Urnen:  
Länge: 0,60 m Breite: 0,60 m.

 Für die bisherigen Grabstätten gelten die über-
nommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestal-
tungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzube-
hör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großge-
hölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung 
auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis ent-
scheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtig-
ten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein 
Anspruch auf Wiederverwendung herausgenom-
mener Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer 
Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden.

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 
Grabfeld bekannt gemacht.

(3) Ferner gilt § 16(4) entsprechend.

(4) Auch Kinderreihengrabstätten können für die Dau-
er der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden. Kinderreihen-
grabstätten sind vorgesehen für Kinder vom 0. bis 
einschließlich 5. Lebensjahr.

IV.  Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:
a) Reihengrabstätten (§ 12)
b) Reihengrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung  (§ 12a)
c) Wahlgrabstätten (§ 13)
d) Wahlgrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung  (§ 13a)
e) Urnenreihengrabstätten (§ 14)
f) Urnenreihengrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung (§ 14a)
g) Urnenwahlgrabstätten (§ 15)
h) Urnenwahlgrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung (§ 15)
i) Urnenwahlgrabstätten ohne  

Pflegeverpflichtung (§ 15a)
j) Urnenwahl-Baumgrabstätten (§ 15b)
k) Stelen / Wahlgrabstätten als  

Kammern  (§ 15c)

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Fried-
hofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-recht-
liche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ord-
nung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 
Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zuste-
hen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede 
Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung 
mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im To-
desfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Lei-
che oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der 
Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehe-
gatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 
die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein na-
her Verwandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:
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(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsbe-
rechtigte Person und folgende Angehörige bestat-
tet werden:
a) Ehegatte,
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebens-
partnerschaft,

c) Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder sowie 
deren Ehegatten,

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung 
ihrer Väter oder Mütter,

e) Eltern,
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallen-

den Erben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberech-

tigte Person, wer von den bestattungsberechtig-
ten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode 
einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Be-
stattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsver-
waltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, 
die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, 
auch nichtverwandter Personen bedarf eines An-
trags der nutzungsberechtigten Person und der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen über-
tragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 
sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nut-
zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizu-
bringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten 
Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 
über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtig-
ter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu be-
halten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 

§ 12a
Reihengrabstätten ohne Pflegeverpflichtung

(1) Rasengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen die der Reihe nach beigesetzt werden. Die 
Ruhezeit beträgt für Erdbestattungen 30 Jahre 
vom Tage der Bestattung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. Das 
Nutzungsrecht kann bei Reihengräbern nicht ver-
längert werden. (Wahlgräbern ohne Pflege siehe  
§ 13a )

(2) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. 
Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der 
Grabplatte) durch den Nutzungsberechtigten oder 
andere Personen ist nicht zulässig. Blumenschmuck 
oder Figuren dürfen weder auf der Grabstätte noch 
auf dem Rasen abgelegt werden.

(3) Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grab-
gesteck niederzulegen. Bis Ende März des Folge-
jahres ist dieses zu entfernen.

(4) Auf Rasengrabstätten sind nur liegende, bündig 
mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe zwischen 40x60x6 bei Erdbestat-
tung und 40x30x6 cm bei Aschen zulässig. Eine Ein-
fassung ist nicht zulässig.

(5) Die Grabplatte ist spätestens nach 12 Monaten zu 
setzen.

(6) Die Vorschriften des § 12 gelten entsprechend.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an ge-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fäl-
le nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 5 Jahre verlängert werden. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantra-
ges aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert 
sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren 
für die Verlängerung richten sich nach der jeweili-
gen Gebührenordnung.
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§ 14
Urnenreihengrabstätten

(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung 
von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrab-
stätte darf nur eine Asche bestattet werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten 
auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 14a
Urnenreihengrabstätten ohne Pflegeverpflichtung

(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Ur-
nenbestattungen die der Reihe nach beigesetzt 
werden. Die Ruhezeit beträgt für Urnenbestattun-
gen 20 Jahre vom Tage der Bestattung an gerech-
net. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde 
ausgestellt. Das Nutzungsrecht kann bei Reihen-
gräbern nicht verlängert werden. (Wahlgräbern 
ohne Pflege siehe § 13a )

(2) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. 
Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der 
Grabplatte) durch den Nutzungsberechtigten oder 
andere Personen ist nicht zulässig. Blumenschmuck 
oder Figuren dürfen weder auf der Grabstätte noch 
auf dem Rasen abgelegt werden.

(3) Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grab-
gesteck niederzulegen. Bis Ende März des Folge-
jahres ist dieses zu entfernen.

(4) Auf Rasengrabstätten sind nur liegende, bündig 
mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe zwischen 40x60x6 bei Erdbestat-
tung und 40x30x6 cm bei Aschen zulässig. Eine Ein-
fassung ist nicht zulässig. Die Grabplatte ist inner-
halb von 12 Monaten zu setzen.

(5) Die Vorschriften des § 12, Abs. 2 gelten entspre-
chend.

§ 15
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder 
mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche 
für die Dauer von 20 Jahren vergeben.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung 
gilt Absatz 4.

§ 13a
Wahlgrabstätte ohne Pflegeverpflichtung

(1) Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen mit einer Ruhezeit von 30 Jahre, vom 
Tage der Bestattung an gerechnet. Über das Nut-
zungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.

(2) Bei 2 stelliger Grabstätte:
 Nach der ersten Beisetzung ist das Einsetzen von 

einer ebenerdigen Platte, auch für die zweite Stelle 
zu veranlassen.

 Bei der zweiten Beisetzung ist die Gebühr für 
die Verlängerung beider Grabstellen zu berechnen. 
Bei Ablauf der Ruhezeit des Letztverstorbenen ist 
keine Verlängerung mehr möglich.

(3) Bei 1 stelliger Grabstätte:
 Nach der ersten Beisetzung ist das Einsetzen von 

einer ebenerdigen Platte zu veranlassen.
 Eine zusätzliche Urne ist möglich. Liegt die Erdbe-

stattung mehr als 10 Jahre zurück, wird eine Ge-
bühr zur Verlängerung der Grabstätte berechnet. 
Bei Ablauf der Ruhezeit des Letztverstorbenen ist 
keine Verlängerung mehr möglich.

(4) Die Fläche wird mit Rasen eingesät. Die Pflege liegt 
ausschließlich in der Hand des Friedhofsträgers. 
Eine eigene Grabgestaltung (mit Ausnahme der 
Grabplatte) durch den Nutzungsberechtigten oder 
andere Personen ist nicht zulässig. Blumenschmuck 
oder Figuren dürfen weder auf der Grabstätte noch 
auf dem Rasen abgelegt werden.

(5) Es ist nur zulässig zum Ewigkeitssonntag ein Grab-
gesteck niederzulegen. Bis Ende März des Folge-
jahres ist dieses zu entfernen.

(6) Auf Rasenwahlgrabstätten sind nur liegende, bün-
dig mit der Rasenfläche einzusetzende Grabplatten 
aus Naturstein ohne erhabene (aufgesetzte) Schrift 
mit einer Größe von 40x60x6 cm zulässig. Eine Ein-
fassung ist nicht zulässig.

 Die Grabplatte ist spätestens nach 12 Monaten zu 
setzen.

(7) Der Nutzungsberechtigte wird vor Ablauf der Ru-
hezeit über die Einebnung der Grabstätte schrift-
lich informiert.
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(2) Die Kirchengemeinde übernimmt keine Gewähr für 
die Lebensdauer des Baumes und haftet nicht bei 
Zerstörung oder Absterben des Baumes. Gleiches 
gilt, wenn die Standsicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist. In solchen Fällen liegt es im Ermessen der 
Kirchengemeinde für eine Ersatzbepflanzung zu 
sorgen.

(3) Für Urnenwahl-Baumgrabstätten gelten die für 
Wahlgrabstätten vorgesehen Vorschriften.

§ 15c
Stelengrabstätte

(1) Eine Stelengrabstätte ist eine Grabstätte mit Plät-
zen um eine Stele herum. Diese Grabstätten kön-
nen mit Urnen belegt werden.

(2) Eine Verlängerung ist möglich zur Anpassung an 
die Ruhezeit.

(3) Die Bepflanzung wird ausschließlich vom Fried-
hofsträger vorgenommen.

(4) Eigene Bepflanzung oder das Abstellen von Grab-
gestecken ist nicht gestattet.

(5) Ein Namensschild ist innerhalb von 12 Monaten zu 
setzen.

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen über Wahl-
grabstätten auch für Stelengrabstätten.

§ 16
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben 
werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

(4) Die Einebnung wird durch den Nutzungsberechtig-
ten veranlasst. Dieser hat auch die Kosten dafür zu 
tragen. Kommt der Nutzungsberechtigte diesem 
nicht nach, kann auch von Seiten der Friedhofsver-
waltung die Einebnung auf Kosten des Nutzungs-

§15a
Urnenwahlgrabstätten ohne Pflegeverpflichtung

(1) Rasenurnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für 
Aschen mit einer Ruhezeit von 20 Jahre, vom Tage 
der Bestattung an gerechnet. Über das Nutzungs-
recht wird eine Urkunde ausgestellt.

(2) Es werden nur 2 stellige Rasenurnenwahlgrabstät-
ten für die Dauer von 20 Jahren vergeben. Nach der 
ersten Beisetzung ist das Einsetzen von einer eben-
erdigen Platte, auch für die zweite Stelle zu veran-
lassen. Auf Rasenurnenwahlgrabstätten sind nur 
liegende, bündig mit der Rasenfläche einzusetzen-
de Grabplatten aus Naturstein ohne erhabene (auf-
gesetzte) Schrift mit einer Größe von 40x30x6 cm  
zulässig. Eine Einfassung ist nicht zulässig. Die 
Grabstätte wird mit Rasen eingesät. Die Pflege 
übernimmt der Friedhofspfleger (siehe auch § 12a 
Abschn 3+5) Bei der zweiten Beisetzung ist die Ge-
bühr für die Verlängerung beider Grabstellen zu 
berechnen. Wenn die Ruhezeit des Letztverstor-
benen abgelaufen ist, ist keine Verlängerung mehr 
möglich.

(3) Die Grabplatte ist innerhalb von 12 Monaten zu set-
zen.

§ 15b
Urnenbaumgrabstätten

(1) Urnenbaumgrabstätten sind Wahlgrabstätten die 
einzeln oder mit zwei Stellen vergeben werden. 
Die Vergabe richtet sich vom Baum aus gesehen 
hintereinander. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Urkunde ausgestellt. Die von der Friedhofsverwal-
tung vorgesehenen Flächen sind gesondert ausge-
wiesen. Die Grabstätten werden nicht einzeln ein-
gefasst und gekennzeichnet. Die Herrichtung und 
Pflege der Grabstätte erfolgt ausschließlich durch 
die Kirchengemeinde oder deren Beauftragten. 
Die einzelnen Grabstätten dürfen nur mit liegen-
den Grabmalen versehen werden, die bündig mit 
der Erdfläche einzusetzen sind. Die Grabmale sol-
len ungefähr die Maße Einzelplatte: Doppelplatte: 
haben. Auf Baum-Wahlgrabstätten kann nicht auf 
die Errichtung eines Grabmales verzichtet werden. 
Das Errichten der Grabmale obliegt dem jeweili-
gen Nutzungsberechtigten und ist innerhalb von 
6 Monaten nach einer Beisetzung vorzunehmen. 
Sollte er dieser Pflicht nicht nachkommen, so ist 
die Kirchengemeinde nach Aufforderung und 
Setzen einer angemessenen Frist berechtigt, ein 
Grabmal auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu 
erichten.Ein Ausschmücken der Baum-Wahlgrab-
stätten über die Errichtung eines Grabmales hinaus 
ist nicht gestattet. Für das Aufstellen von Grab-
schmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanzschalen, 
Vasen, Sträuße u.ä.) ist die dafür vorgesehene Stelle 
zu nutzen.
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(6) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die 
für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungs-
berechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, 
die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffent-
liche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
den Grabstätten, das für die Dauer von einem Mo-
nat aufgestellt wird.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten 
nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Ge-
wächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte 
Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beein-
trächtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet.

(2) Beim Bepflanzen darf die Größe der Grabstätte 
nicht überschritten werden.

(3) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die 
jeweiligen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis 
zum Ablauf des Nutzungsrechtes.

(4) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchern-
de, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu be-
seitigen. Verwelkte Blumen, Gestecke usw. sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(5) Kränze sind von den Nutzungsberechtigten nach 
den Bestimmungen des Abfallgesetztes zu entsor-
gen.

(6) Hohe Grabhügel sind zu vermeiden, weil eine har-
monische Gesamtwirkung der Grabfelder und eine 
gute gärtnerische Gestaltung der Grabstätten da-
durch gestört werden. Um die einzelnen Grabstät-
ten anzudeuten, genügt es, flache Hügel anzule-
gen, die mit kriechenden dauergrünen Gewächsen 

berechtigten veranlasst werden. Diesem ist Gele-
genheit zu geben, sich innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu der Einebnung zu äußern.

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen 
ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer 
an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit 
abläuft.

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so 
gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in 
ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben 
richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werk-
stattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite 
oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Wei-
se angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer An-
lagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind.

(3) Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der 
Grabstätte Rücksicht zu nehmen.

(4) Nicht gestattet sind: a) Grabmale aus gegossener 
oder nicht gem. § 9 behandelter Zementmasse, 
b) Grabmale aus Terrazzo, Glas, Porzellan, Emaille, 
Blech oder ähnlichem Material, c) Grabmale mit An-
strich.

(5) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.
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auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Fried-
hofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbe-
achtet, kann die Friedhofsverwaltung
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-

säen und
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen 

lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person entfernen oder entfernen lassen.

VII.  Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser 
Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige 
errichtet oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-

und niedrigen Blumen bepflanzt werden können. 
Der Grabhügel soll die Höhe von 20 cm nicht über-
schreiten.

(7) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung.

(8) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Ver-
hütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu 
treffen.

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpfle-
ge und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und 
bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-
wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen 
und Markierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla-
schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet.

§ 22
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig her-
gerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen 
oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-
kommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtig-
te Person aufgefordert, das Grabmal und die ande-
ren Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung 
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sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwal-
tung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei 
nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befesti-
gung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 
Absatz 4.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge-
mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten  
§ 19 Absätze 3 und 4 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten 
Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 
der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendi-
gung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder 
gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten 
Personen vollständig zu entfernen.

§ 25
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) In Ergänzung des § 16 muss der Nutzungsberech-
tigte unter den dort genannten Bedingungen die 
Grabstätte nach Ablauf des Nutzungsrechtes räu-
men. Dieses gilt für alle Grabarten. Hierzu zählt 
auch das Grabmal und eine evtl. angelegte Umfas-
sung. Kommt der Nutzungsberechtigte nicht inner-
halb der Frist aus § 16 dem Abräumen des Grabes 
oder der Einfassung nach, so räumt die Friedhofs-
verwaltung diese ebenfalls mit der Räumung der 
übrigen Grabstätte ab. Sie lagert das Grabmal und 
eine evtl. Einfassung 6 Monate ein. Danach wer-
den diese entsorgt. Die Friedhofsverwaltung über-
nimmt keine Haftung für evtl. später gestellte An-
sprüche gegen die Entsorgung und des Eigentums-
verlustes des Grabmals und einer evtl. Einfassung.

(3) Auf § 16 Absatz 4 wird verwiesen.

kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Re-
geln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle 
Fassung der „Technischen Anleitung zur Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der 
Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die 
TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung 
der Grabmalanlagen.

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-
leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifika-
tion in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung 
und Ausführung von Gründungen) eine Abnahme-
prüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzu-
nehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1  
ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienst-
leistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal 
die erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile 
das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen be-
urteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Mess-
geräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu 
dokumentieren.

(9) Tiefborde und Einfassungen sind auf einem Bett 
aus Magerbeton mit Rückenstütze auszuführen. 
Bewehrter Beton ist nicht zulässig.

(10) Grababdeckungen mit Stein, Beton, Terrazzo, Teer-
pappe, Folie u.ä. sind nicht zulässig. Statt einer Fo-
lie sind wasserdurchlässige Fliese zu verwenden.

(11) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
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§ 29
Alte Rechte und Abräumung von Grabstätten

Übernahme des alten § 21 (2) der Friedhofsordnung 
vom 13.08.1992 mit Änderung vom 01.03.2004 und  
§ 26 der Friedhofsordnung vom 13.08.1992 in die jetzige 
Ordnung nebst Ergänzungen.

(1) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
gabe über das Abräumen der Grabstätte hat der 
bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und 
sonstige Anlagen zu entfernen, soweit es sich nicht 
um Grabmale nach § 26 handelt. Macht er von die-
sem Recht nicht innerhalb von drei Monaten nach 
der Bekanntgabe über das Abräumen der Grab-
stätte Gebrauch, kann der Kirchenvorstand, bzw. 
Kapellenvorstand die Entfernung auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten veranlassen. Sie ist auch zur 
Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und sonsti-
ger Anlagen nicht verpflichtet. Die Kirchengemein-
de hat auch keinen Gebührenbeitrag zu erstatten, 
wenn der bisherige Nutzungsberechtigte selbst 
abräumt.

(2) Dies betrifft insbesondere Ansprüche auf Übernah-
me der Abräumkosten, die vorher an die Stadt Bar-
singhausen als Vorverwalter des Friedhofes in Göxe 
gezahlt worden sind.

 Eine Erstattung der Kosten von Seiten der Kirchen-
gemeinde ist somit ausgeschlossen.

(3) Nutzungsrechte, die unbefristet oder auf Fried-
hofsdauer eingeräumt sind, enden am 30.09.1992. 
Nach Ablauf dieser Frist können die Nutzungs-
rechte an solchen Grabstätten nur nach Maßgabe 
dieser Ordnung verlängert werden. Geschieht dies 
nicht, kann die Kirchengemeinde über die Grab-
stätte verfügen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 30
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 31
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale wer-
den nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung er-
halten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen 
bis zur Bestattung.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, so-
fern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle 
von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine hal-
be Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen 
werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur 
Verfügung.

(2) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
(oder: Für verstorbene Personen, die zum Zeit-
punkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V.  
angehörenden Kirchen und kirchlichen Gemein-
schaften waren) steht für die Trauerfeier in Ausnah-
mefällen auf Antrag auch die Kirche zur Verfügung. 
Eine Aufbahrung des Sarges in der Kirche ist nicht 
gestattet.

(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.
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antragt oder durch ihm zurechenbares Ver-
halten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
erworben oder verlängert hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der 
Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesam-
ten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die 
Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

X.  Schlussvorschriften

§ 32
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 13.08.1992 außer Kraft.

Großgoltern, 21.03.2023

 Der Kirchenvorstand
N. Foerster, P. L. S. C. Hennies
Vorsitzender  Kirchenvorsteher

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 1+3 Satz 1 Nummer 2 der Kirchengemein-
deordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Ronnenberg, 03.11.2023:

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

	X Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. St. Blasius 
Kirchengemeinde Großgoltern im Ortsteil Göxe 
in Barsinghausen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Großgoltern für den Friedhof in 
Großgoltern am 21.03.2023 folgende Friedhofsgebüh-
renordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach 
dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebühren-

pflichtige Leistung nach dieser Ordnung be-
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10. Stelenurnengrabstätte als Wahlgrab ohne Pflege: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle 770,00 €  
Verlängerung je Jahr und Stelle 38,50 €

11. Baumurnengrabstätte als Wahlgrab ohne Pflege:  
Für 20 Jahre – je Grabstelle 770,00 €  
Verlängerung je Jahr und Stelle 38,50 €

12. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits 
belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß 
§ 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung:
a. eine Gebühr gemäß § 6 zur Anpassung an die 

neue Ruhezeit und
b. eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungs-
rechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte 
Nutzungszeit im Voraus erhoben.

Die Umwandlung einer Grabstätte in eine andere Grab-
stättenart wird anteilig nach der verbleibenen Zeit der 
neuen Grabart berechnet.

II. Gebühren für die Bestattung:

Die Gebühren werden von einer Fremdfirma den Nut-
zungsberechtigten in Rechnung gestellt. Diese Firma 
wird von der Friedhofsverwaltung grundsätzlich als al-
leiniger Grabaushubanbieter beauftragt.

III.  Verwaltungsgebühren:

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines stehenden Grabmals einschließlich 
Standsicherheitsprüfung  75,00 €

2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines liegenden Grabmals  25,00 €

3.  Prüfung der Anzeige Platte als Kopfstein  25,00 €

IV.  Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / 
Friedhofskapelle:

1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle 
– je Trauerfeier 350,00 €

§ 7

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweili-
gen Aufwand berechnet.

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder 
die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte: 
Für 30 Jahre  450,00 €

2. Reihengrabstätte ohne Pflege: 
Für 30 Jahre 1.050,00 €

3. Kinderreihengrabstätte: 
Für 30 Jahre 300,00 €

4. Wahlgrabstätte: 
Für 30 Jahre – je Grabstelle  720,00 €  
Verlängerung pro Jahr 24,00 €

5. Wahlgrabstätte ohne Pflege: 
Für 30 Jahre 1.400,00 € 
Verlängerung pro Jahr 46,67 €

6. Urnenreihengrabstätte: 
Für 20 Jahre 300,00 €

7. Urnenreihengrabstätte ohne Pflege: 
Für 20 Jahre 750,00 €

8. Urnenwahlgrabstätte: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  450,00 € 
Verlängerung je Jahr und Stelle 22,50 €

9. Urnenwahlgrabstätte ohne Pflege: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  800,00 € 
Verlängerung je Jahr und Stelle 40,00 €
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2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
erworben oder verlängert hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der 
Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesam-
ten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die 
Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung tritt die bisherige Friedhofsgebührenord-
nung außer Kraft.

Großgoltern, 21.03.2023

 Der Kirchenvorstand
N. Foerster, P. L. S. C. Hennies
Vorsitzender  Kirchenvorsteher

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gemäß § 66 Absatz 1+3 Satz 1 Nummer 2 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Ronnenberg, 03.11.2023

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

	X Friedhofsgebührenordnung (FGO)  
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Kirchdorf-Langreder in Barsinghausen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Kirchdorf-Langreder für den 
Friedhof in Kirchdorf am 12.07.2023 folgende Friedhofs-
gebührenordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach 
dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebühren-

pflichtige Leistung nach dieser Ordnung be-
antragt oder durch ihm zurechenbares Ver-
halten ausgelöst hat,
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10. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits 
belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß 
§ 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung:
a) eine Gebühr gemäß anteilig von Nummer 3,4 

oder 7,8 zur Anpassung an die neue Ruhezeit 
und

b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

11. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlän-
gerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 
FO) ist für jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht 
verlängert wird, 1/30 der Gebühren für Sarggrab-
stätten der Nrn. 3,4 und 1/20 für Urnengrabstätten 
der Nrn. 5,6,7+8 zu entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungs-
rechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte 
Nutzungszeit im Voraus erhoben.

In den Gebührensätzen ist keine Grabplatte oder Grab-
stein enthalten.

II.  Gebühren für die Bestattung:

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen 
der Kränze und der überflüssigen Erde:

1. für eine Erdbestattung:  380,00 € 
Für Personen bis 5 Jahren werden keine Gebühren 
erhoben.

2. für eine Urnenbestattung:  190,00 €

III.  Verwaltungsgebühren:

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines stehenden Grabmals  55,00 €

2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines liegenden Grabmals  31,00 €

3. Genehmigung bei Namensplatten  
bei Reihengräber und Baumgräbern 20,00 €

IV. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / 
Friedhofskapelle:

1.  Gebühr für die Benutzung der Kirche  
– je Trauerfeier 300,00 €

V. Gebühr für die Pflege bei vorzeitiger Einebnung:

1. Gebühr für die Pflege bei vorzeitiger  
Einebnung pro Jahr und Grabstelle 55,00 €

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder 
die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I.  Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1. Reihengrabstelle: 
Für 30 Jahre  1.200,00 €

2. Rasenreihengrabstelle: ohne Pflegeverpflichtung 
Für 30 Jahre 2.250,00 €

3. Wahlgrabstätte: 
Für 30 Jahre – je Grabstelle  1.400,00 €

4. Wahlgrabstätte ohne Pflegeverpflichtung 
Für 30 Jahre – je Grabstelle 2.250,00 €

5. Urnenreihengrabstelle: 
Für 20 Jahre  1.020,00 €

6. Urnenrasenreihengrabstelle:  
ohne Pflegeverpflichtung 
Für 20 Jahre  2.050,00 €

7.  Urnenwahlgrabstätte 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  1.130,00 €

8.  Urnenwahl-Baumgrabstätte: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  1.700,00 €

9. Urnenreihen-Baumgrabstätte:  
Für 20Jahre – je Grabststelle 1.700,00 €
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§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind der Antragsteller und der 
Nutzungsberechtigte.

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Entstehen der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit Erbringung der Leis-
tung.

§ 4
Festsetzung der Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides zu zahlen.

(2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Stundung und Erlaß

Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgrün-
den wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestun-
det sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

§ 6
Gebührentarif

I.  Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte:
a)  für Personen über 5 Jahre  

für 30 Jahre 1.200,00 €
b)  für Personen unter 5 Jahren  

für 20 Jahre 560,00 €
c)  Rasengrab ohne Pflegeverpflichtung  

für 30 Jahre 2.250,00 €
d) für jedes Jahr der vorzeitigen 

Einebnung 55,00 €

2. Wahlgrabstätte
a) für 30 Jahre je Grabstelle 1.400,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung  

je Grabstelle 46,00 €
c)  für jedes Jahr der vorzeitigen  

Einebnung  55,00 €
d)  Rasengrab ohne Pflegeverpflichtung 

für 30 Jahre  2.250,00 €
e)  für jedes Jahr der Verlängerung  

je Grabstelle 75,00 €

§ 7

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweili-
gen Aufwand berechnet.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der 
Fassung vom 25.08.2020 außer Kraft.

Kirchdorf, 12.07.2023

 Der Kirchenvorstand
S. Kuhlmann L. S. B. Wissel
Vorsitzender  Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hier-
mit gemäß § 66 Absatz 1 und Abs 3 Satz 1 Nummer 2, 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich ge-
nehmigt.

Ronnenberg, 03.11.2023

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

	X Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Kirchdorf-Langreder in Barsinghausen OT 
Langreder

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 25 der Fried-
hofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Kirchdorf-Langreder in Langreder hat der 
Kirchenvorstand am 12.07.2023 folgende Friedhofsge-
bührenordnung beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

Für Leistungen der Kapellenengemeinde werden Ge-
bühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.
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§ 8
Schlußvorschriften

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung, frühestens am 01.08.2023, in Kraft.

(2) Mit Inkraftreten dieser Friedhofsgebührenordnung 
tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung au-
ßer Kraft.

Langreder, den 12.07.2023

 Der Kirchenvorstand
S. Kuhlmann L. S. B. Wissel
Vorsitzender  Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hier-
mit gem. § 66 Abs. 1und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, der Kirchen-
gemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Ronnenberg, 03.11.2023

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

	X Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kapellengemeinde 
Everloh in Gehrden

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 
der Friedhofsordnung hat der Kapellenvorstand der 
Ev.-luth. Kapellengemeinde Everloh für den Friedhof in 
Everloh am 22.08.2023 folgende Friedhofsgebühren-
ordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistun-
gen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach 
dieser Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder sonstige gebühren-

pflichtige Leistung nach dieser Ordnung be-
antragt oder durch ihm zurechenbares Ver-
halten ausgelöst hat,

3. Urnenreihengrabstätte:
a)  für 20 Jahre – je Grabstelle 1.020,00 €
b)  Rasengrab ohne Pflegeverpflichtung  

für 20 Jahre  2.050,00 €

4. Urnenwahlgrabstätte:
a)  für 20 Jahre – je Grabstelle 1.130,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Grabstelle 56,50 €
c) Urnenrasenwahlgrab ohne Pflege 2.250,00 €
d)  für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Grabstelle  112,50 €

5. Baumwahlgrab-Urne
a)  für 20 Jahre – je Grabstelle 1.700,00 €
b)  für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Grabstelle 90,00 €

6. Baumreihengrab-Urne
a) für 20 Jahre – je Grabstelle 1.700,00 €

II. Gebühren für die Benutzung der  
Friedhofskapelle:

1. Gebühr für die Benutzung der  
Friedhofskapelle je Todesfall  300,00 €

Die Kosten für die Ausschmückung und weitere zusätz-
liche Leistungen sind hierin nicht enthalten.

III.  Gebühren für Umbettungen: Siehe § 7

IV.  Gebühren für die Genehmigung der Errichtung 
von oder Änderung von Grabmalen und für die 
Prüfung der Standsicherheit von Grabmalen:

a) für die Genehmigung zur Errichtung  
oder Änderung als Kopfstein  31,00 €

b) für die Genehmigung zur Errichtung  
oder Änderung als stehender Grabstein einschl. 
der lfd. Überprüfung der Standsicherheit während 
der Dauer des Nutzungsrechtes: 55,00 €

c) Genehmigung von Namensplatten bei Gräbern 
ohne Pflegeverpflichtung 20,00 €

§ 7
Sonstige Gebühren

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebüh-
rentarif nicht vorgesehen sind, setzt der Kapellenvor-
stand die zu entrichtende Vergütung von Fall zu Fall 
nach dem tatsächlichen Aufwand fest.
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§ 5
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder 
die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1. Reihengrabstelle: 
Für 30 Jahre 700,00 €

2. Rasenreihengrabstelle: ohne Pflegeverpflichtung 
Für 30 Jahre 1.200,00 €

3. Reihengrabstelle für Kinder bis zu 5 Jahren: 
Für 30 Jahre 250,00 €

4. Wahlgrabstätte: 
Für 30 Jahre – je Grabstelle 1.100,00 €

5. Urnenreihengrabstelle: 
Für 20 Jahre 800,00 €

6. Urnenrasenreihengrabstelle:  
ohne Pflegeverpflichtung 
Für 20 Jahre 1.100,00 €

7. Urnenwahlgrabstätte: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle  1.000,00 €

8. Urnenwahlgrabstelle: ohne Pflegeverpflichtung 
Für 20 Jahre – je Grabstelle 1.150,00 €

9. Urnenstelenanlage: 
Für 20 Jahre – je Grabstelle 1.600,00 €

10. Urnenbaumbaumgrabstelle: 
Für 20 Jahre –je Grabstelle 1.600,00 €

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
erworben oder verlängert hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Er-
klärung übernommen hat oder wer für die 
Gebührenschuld eines anderen kraft Geset-
zes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der 
Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesam-
ten Verlängerung der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die 
Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.
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IV.  Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / 
Friedhofskapelle:

1. Gebühr für die Benutzung der Kapelle  
– je Trauerfeier 150,00 €

§ 7

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweili-
gen Aufwand berechnet.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer 
Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der 
Fassung vom 23.11.2015 außer Kraft.

Everloh, 22.08.2023

 Der Kirchenvorstand
W. Trümner L. S. U. Reverey
Vorsitzender  Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hier-
mit gemäß § 66 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich ge-
nehmigt.

Ronnenberg, 03.11.2023

 Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

11. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits 
belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß 
§ 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung:
a. eine Gebühr gemäß Nummer 4 oder 7 bis 10 

zur Anpassung an die neue Ruhezeit und
b. eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

12. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlän-
gerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 
FO) ist für jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht 
verlängert wird, 1/30 der Gebühren für Sarggrab-
stätten der Nrn. 4 und 1/20 für Urnengrabstätten 
der Nrn. 7,8+9+10 zu entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungs-
rechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte 
Nutzungszeit im Voraus erhoben.

In den Gebührensätzen ist keine Grabplatte oder Grab-
stein enthalten.

II.  Gebühren für die Bestattung:

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen 
der Kränze und der überflüssigen Erde:

Diese Gebühr wird von einer Fremdfirma in Rechnung 
gestellt und als Gebühr in dem Gebührenbescheid mit 
aufgenommen.

III.  Verwaltungsgebühren:

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines stehenden Grabmals   80,00 €

2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines liegenden Grabmals  40,00 €
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